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BauGB  Baugesetzbuch 

BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz 

BNatSchNeuregG Gesetz zur Neuregelung des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege und zur Anpassung 
anderer Rechtsvorschriften  

DGK Deutsche Grundkarte 

FFH Flora-Fauna-Habitat 

IVU Integrierte Vermeidung und Verminderung der 
Umweltverschmutzung 

LG NW Landschaftsgesetz Nordrhein-Westfalen 

MSPE-Flächen Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft 

NV Neukirchen-Vluyn 

UVP Umweltverträglichkeitsprüfung 
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1. EINLEITUNG 

Vor allem in den vergangenen Jahren 
konnte beobachtet werden, wie natur-
schutzrechtliche Vorgaben ausgeweitet 
und auch in anderen Rechtsgebieten 
deutlicher verankert wurden. So hatte die 
Novellierung des Bundesnaturschutz-
gesetzes (BNatSchNeuregG) vom 25.03.2002 
u. a. zum Inhalt, dass die Länder eine 
Biotopvernetzung schaffen müssen. Über-
dies zeigt auch das Baugesetzbuch 
(BauGB) nach der Novellierung vom 
27.07.2001 eine stärkere Berücksichtigung 
naturschutzrechtlicher Belange. Beispiels-
weise wurde mit dem § 2a der Umwelt-
bericht in das BauGB aufgenommen. Mit 
der Novellierung des BauGB (EAG Bau) 
im Jahr 2004 wird zudem die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung für Bauleitpläne 
gefordert. 

Alleine diese Beispiele zeigen, dass es 
eine Vielzahl von natur- und umwelt-
schutzrechtlichen Vorgaben zur Daseins-
vorsorge / Sicherung der natürlichen 
Lebensgrundlagen – und zwar nicht nur 
auf Bundesebene – gibt. Ihnen steht ein 
ebenso umfangreicher Katalog an Instru-
menten und Maßnahmen gegenüber, wo-
bei vielfach ähnliche Ziele verfolgt werden. 

Mit der Vielzahl der Ziele und Maßnahmen 
wird aber auch eine Konkurrenzsituation 
geschaffen. Sie äußert sich am deutlich-
sten in der Nachfrage nach Flächen, um 
die verschiedenen Vorgaben bedienen zu 
können. 

2. AUSGANGSSITUATION 

In den folgenden Abschnitten soll die Aus-
gangssituation in ihren einzelnen Facetten 
dargestellt werden. Zunächst werden die 
rechtlichen Aspekte angesprochen, um 
danach den Blick auf Neukirchen-Vluyn zu 
lenken. 

Natur und Landschaft zeigen sich für den 
unvoreingenommenen Betrachter in ihrer 
realen Ausprägung als geschlossenes 

Ganzes verschiedener Elemente. Dieses 
Bild ändert sich jedoch, wenn der Blick 
durch das Prisma naturschutzrechtlicher 
und landschaftsplanerischer Festsetzungen 
erfolgt. Die nachfolgende Grafik „Blicke 
auf Natur und Landschaft“ (Abb. 1) ver-
sucht, diese unterschiedlichen Sicht-
weisen in ihren grundlegenden Ansätzen 
graphisch zu verdeutlichen.  

So wird regelmäßig das Gemeindegebiet 
von den Entwicklungszielen und Fest-
setzungen eines Landschaftsplanes über-
zogen. Partiell werden für das Gemeinde-
gebiet Flächen mit unterschiedlicher 
naturschutzrechtlicher Wertigkeit fest-
gesetzt. Zudem lassen sich im Gemeinde-
gebiet möglicherweise ökologisch wert-
volle Flächen finden, die ihre Bedeutung 
auf europäischer oder auf Landesebene 
haben. Zu nennen sind beispielsweise im 
europäischen Kontext die FFH-Gebiete1 
oder auf Landesebene (Nordrhein-West-
falen) die § 62-Biotope nach dem Land-
schaftsgesetz NRW (LG NW). 

Vielerorts sind die naturschutzrechtlichen 
und landschaftsplanerischen Flächen der 
verschiedenen Gesetzgeber räumlich 
mehr oder weniger deckungsgleich. Ist 
diese Kongruenz aber nicht gegeben, 
muss die räumliche und ökologische Ver-
knüpfung erst noch geleistet werden. 

2.1 Rechtliche Vorgaben für 
ökologische Vernetzungen 

Der Schwerpunkt naturschutzrechtlicher 
und landschaftsplanerischer Arbeiten hat 
sich verlagert. Wenngleich der Gedanke 
und das Ziel der ökologischen Vernetzung 
diese Arbeiten von Anfang an getragen 
hat, so lag naturgemäß der Schwerpunkt 
darauf, zunächst einzelne Flächen in ihren 
natürlichen und landschaftlichen Eigen-
arten zu sichern und zu bewahren. Nach-
dem diese Arbeit flächendeckend geleistet 
ist, kann nunmehr dem Biotopverbund als 
dem eigentlichen Ziel mehr Aufmerksam-
keit geschenkt werden.  

                                                

1 FFH: Flora Fauna Habitat 
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Auf europäischer Ebene geschieht dies im 
Programm „Natura 2000“. Das Bundes-
naturschutzgesetz (BNatSchG) folgt dieser 
Vorgabe in den §§ 19a-19f. 

Mit der Novellierung des Bundesnatur-
schutzgesetzes (BNatSchNeuregG) vom 
25.03.2002 wurde die Verknüpfung ökolo-
gisch wertvoller Flächen als Ziel normiert. 
Für die Bundesländer Deutschlands for-
dert § 3 (1) BNatSchG: „Die Länder 
schaffen ein Netz verbundener Biotope 
(Biotopvernetzung), das mindestens 10 
Prozent der Landesfläche umfassen soll. 
Der Biotopverbund soll länderübergreifend 
erfolgen. Die Länder stimmen sich hierzu 
untereinander ab“. 

Auf Landesebene wie zum Beispiel dem 
Landschaftsgesetz NRW (LG NW) sind die 
Vorgaben der Europäischen Union und 
infolgedessen des Bundes bislang nur 
teilweise übernommen worden. In den 
§§ 48a ff LG NW wird das europäische 
Programm „Natura 2000“ in Landesrecht 
umgesetzt. Die Übernahme der Biotopver-
netzung aus dem Bundesgesetz ins 
Landesgesetz steht dagegen noch aus. 

Sobald das geschehen ist, werden 
die Gemeinden gefordert sein, die 
Vernetzung der Biotope umzu-
setzen. Dazu ist es nötig, das pas-
sende Werkzeug zur Hand zu 
haben, um einzelne Flächen in den 
Kontext naturschützender und 
landschaftspflegerischer Ziele ein-
ordnen zu können. 

Bei frühzeitiger Beschäftigung mit 
dem Thema können Kopplungs-
überlegungen angestellt und Syn-
ergien erkannt und dann auch ge-
nutzt werden. 

2.2 Umweltverträglich-
keitsprüfung auf 
Flächennutzungsplan-
ebene 

Im vorangehenden Kapitel wurde aus dem 
Naturschutzrecht das Erfordernis abge-
leitet, den Gemeinden ein Instrument an-
bieten zu können, um Kompensations-
flächen nach naturschützerischen und 
landschaftspflegerischen Zielen finden und 
einordnen zu können. Eine solche Not-
wendigkeit leitet sich auch aus dem 
Städtebaurecht, das heißt aus der vor-
bereitenden Bauleitplanung ab. 

Mit Art. 12 des „Gesetzes zur Umsetzung 
der UVP-Änderungsrichtlinie, der IVU-
Richtlinie und weiterer EG-Richtlinien zum 
Umweltschutz“ wurde das Baugesetzbuch 
geändert. Damit wurde für bestimmte Be-
bauungspläne die Umweltverträglichkeits-
prüfung eingeführt und es wird ein Um-
weltbericht (§ 2a BauGB) gefordert. 

Mit der Novellierung des BauGB im Jahr 
2004 (EAG Bau) wird die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung etc. auch auf die vorbe-
reitende Bauleitplanung ausgedehnt. Es 
ist nachzuweisen, wie die Darstellung zu-
sätzlicher Nutzungen des Freiraumes 
durch entsprechende Darstellungen an 
anderen Stellen kompensiert werden 
kann. Der planungsrechtliche Zugriff auf 
den Freiraum mit seinen originären 

Abb. 1 
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Nutzungen wird über das ohnehin schon 
hohe Maß hinaus noch erweitert. 

Die Lage der Kompensationsflächen sollte 
sich aus einem Planungskonzept ableiten, 
mit dessen Hilfe sich die Suche nach ge-
eigneten Flächen fachlich und räumlich 
qualifiziert. Durch ein Planungskonzept für 
Kompensationsflächen, das die ökolo-
gische Vernetzung im Auge hat und nicht 
nur die jeweilige Fläche, lässt sich ein 
höherer Nutzen erzielen. 

2.3 Städtebauliche Leitl inien in 
Neukirchen-Vluyn für 
Kompensationsflächen 

Mit der Novellierung des Baugesetz-
buches im Jahre 1997 eröffnete der 
Bundesgesetzgeber im Planungsrecht die 
Möglichkeit, den Eingriff in Natur und 
Landschaft und die sich daraus ergeben-
den Kompensationsmaßnahmen räumlich 
und zeitlich zu trennen. Wie mit diesen 
Freiheiten umgegangen wird, ist von ver-
schiedenen Facetten abhängig. So spielt 
die Verfügbarkeit von Bauland und Kom-
pensationsflächen eine Rolle, die wirt-
schaftliche Kalkulation städtebaulicher 
Projekte, die Gewinnerwartung privater 
Investoren und die städtebaulichen Ziele 
einer Gemeinde wirken ebenso mit. 

Der Umgang mit den planungsrechtlichen 
Optionen kann letztlich einer von zwei 
Grundrichtungen zugeordnet werden. Die 
Inanspruchnahme der städtebaulich-kom-
pensatorischen Freiheiten wird entweder 
als planungsrechtlich technisches Instru-
ment begriffen oder es werden mit ihnen 
stadtgestalterische Ansprüche bedient. 

Entsprechend dieser beiden Grund-
richtungen wird sich von Gemeinde zu 
Gemeinde eine unterschiedlich starke 
Nachfrage nach Kompensationsflächen 
außerhalb der Eingriffsbereiche ergeben. 
Werden die kompensatorischen Freiheiten 
überwiegend „technisch“ verstanden, wird 
in den Baugebieten vorrangig eine hohe 
Ausnutzung verfolgt, während die Kom-

pensationsmaßnahmen auf andere Flä-
chen ausgelagert werden. 

Die Ballungsrandzone hat einen starken 
Zuzugsdruck insbesondere aus dem 
Rhein-Ruhr-Ballungsraum. Dabei steht 
Neukirchen-Vluyn als Wohnort in Kon-
kurrenz zu den umliegenden Städten. Die 
Gunstfaktoren für Neukirchen-Vluyn kom-
men insbesondere aus der Palette der 
weichen Standortfaktoren. Eine Befragung 
der Fort- und Zuziehenden Neukirchen-
Vluyns hat u.a. gezeigt, dass die Stadt bei 
den Zuziehenden vergleichsweise stark 
mit ihrer Angebotsvielfalt (z. B. Ver-
sorgung, Kultur, Schulen) und ihrer affek-
tiv-gestalterischen Ausstrahlung („Neu-
kirchen-Vluyn hat mir gefallen“) Vorteile 
buchen konnte. 

Im Nachhinein bestätigt sich, dass bei der 
Planung neuer Gebiete einer ausreichen-
den Durchgrünung mit integrierten Fuß- 
und Radwegen große Bedeutung zu-
gemessen wurde. Die konsequente Um-
setzung des Freiflächenplanes der Stadt 
Neukirchen-Vluyn (vgl. Kapitel 4.2) hat 
sicherlich einen großen Anteil an der posi-
tiven Wahrnehmung der Stadt. 

Der Planungsgrundsatz einer starken 
Durchgrünung wurde auch in den ver-
gangenen Jahren beibehalten, als über-
wiegend private Investoren Wohnbau-
gebiete entwickelten. Ziel war es, ein Ma-
ximum an Kompensation im jeweiligen 
Baugebiet unterzubringen und den Frei-
flächenplan in seiner Netzstruktur zu ver-
vollständigen. Im Vergleich zu anderen 
Städten wurde damit kein Nachfragedruck 
nach Flächen im Freiraum, die als Kom-
pensationsflächen dienen können, er-
zeugt. Wesentlich trug dazu auch bei, 
dass es einen Flächenpool bzw. ein Öko-
Konto gibt, mit dessen Hilfe notwendige 
Restkompensationen abgegolten werden 
können (siehe Kapitel 2.5). 

Allerdings werden zunehmend die Gren-
zen der bebauungsplanintegrierten Kom-
pensationsflächen deutlich. Die ökolo-
gischen Parameter (wie z. B. Aufbau der 
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Pflanzungen, Artenwahl, Pflege) und die 
Ansprüche der Anwohner sowie Nutzer 
der Grünflächen sind immer häufiger nicht 
in Einklang zu bringen. Nach der Devise 
“Natur ja, aber bitte nicht vor meiner 
Haustür” werden Ausgleichsmaßnahmen 
nicht nur auf dem eigenen Grundstück, 
sondern auch jenseits des eigenen 
Gartenzauns abgelehnt. Daß die Existenz 
des eigenen Hauses mit der Anlage und 
Entwicklung von Kompensationsflächen 
verknüpft ist, kann anscheinend nicht 
plausibel vermittelt werden, oder wird allzu 
leicht verdrängt. 

2.4 Zielkonzept NV 

Im Jahr 2001 wurde vom Rat der Stadt 
Neukirchen-Vluyn das „Zielkonzept NV“ 
beschlossen. Bezogen auf verschiedene 
Themenfelder wurden Ziele formuliert, um 
ein „lebens- und liebenswertes Neu-
kirchen-Vluyn“ zu schaffen. 

Für den Umgang und die Anwendung 
landschaftsplanerischer Instrumente sind 
die Ziele der Themenfelder „Naturnahe 
Stadt“ und „Ressourcenschutz“ heran-
zuziehen. So sind unter der Überschrift 
„Naturnahe Stadt“ u.a. die Ziele „Wir 
sichern unser Naturpotential“ und „Wir 
sichern und entwickeln Naherholungs-
gebiete“ aufgezählt.  

Die Beschäftigung mit Kompensations-
flächen, insbesondere mit deren ökolo-
gisch sinnvollen Lage und Ausgestaltung, 
tragen dazu bei, das Naturpotential zu 
sichern und gegenüber Einwirkungen zu 
festigen. Der Erhalt und die Sicherung der 
natürlichen Gegebenheiten helfen zudem, 
die Naherholungsgebiete der Stadt auf-
zuwerten. Das ist insbesondere der Fall, 
wenn Landschaftsstrukturen geschaffen 
und gesichert werden, die die betreffenden 
Gebiete abwechslungs- und landschaftlich 
erlebnisreich machen. 

Unter „Ressourcenschutz“ ist u.a. das Ziel 
„Wir setzen uns für eine ökologisch und 
ökonomisch nachhaltige Landwirtschaft 
ein“ vorgegeben. Vielfach wird zwischen 

den ökologischen und ökonomischen Er-
fordernissen ein Konfliktpotential gesehen. 
Das ist sicherlich der Fall, wenn die Inter-
essen der einen Seite gegen diejenigen 
der anderen Seite unnachgiebig vertreten 
und durchgesetzt werden. Ein Ausweg 
scheint die fachliche Aufbereitung und 
Abwägung der Ansprüche und Raum-
bedürfnisse von Ökologie und agrarischer 
Ökonomie zu sein. 

Das vorliegende Kompensationskonzept 
ist somit auch ein Beitrag, die Inhalte des 
„Zielkonzeptes NV“ zu konkretisieren und 
umzusetzen. 

2.5 Kompensationsflächen: 
Zufall  oder gezielte Suche  

Das Erfordernis einer gezielten Suche 
nach Kompensationsflächen wurde in den 
bisherigen Kapiteln bereits ansatzweise 
angesprochen. Sowohl die Nachfrageseite 
als auch das Angebot an Flächen spre-
chen dafür, gezielt zu suchen. 

Die Nachfrage nach entsprechenden 
Flächen kommt von verschiedenen Seiten. 
Zu nennen ist zunächst (1) die planungs-
rechtliche Möglichkeit, Kompensations-
maßnahmen räumlich getrennt vom Ein-
griff vorzunehmen, und außerdem (2) das 
Ziel, Biotopverbünde zu schaffen, sowie 
(3) die Einführung einer Plan-UVP 2 mit 
der BauGB-Novellierung im Jahr 2004. 

Der Zugriff auf den Freiraum vernach-
lässigt oftmals, dass er der originäre Wirt-
schaftsraum für die Land- und Forstwirt-
schaft ist und die Existenzgrundlage für 
Betriebe und deren Familien. Die Aufzäh-
lung der Gründe für die Nachfrage dürfte 
gezeigt haben, dass das Angebot vieler-
orts bereits an die Grenzen der Flächen-
verfügbarkeit gekommen ist bzw. kommen 
wird. 

Auch wäre es eine Fehleinschätzung an-
zunehmen, dass mit einem zahlenmäßi-
gen Rückgang landwirtschaftlicher Be-

                                                

2 UVP: Umweltverträglichkeitsprüfung 
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triebe das Flächenangebot steigen würde. 
Die verbleibenden Betriebe sind ge-
zwungen, sich zu vergrößern, um wirt-
schaftlich überleben zu können. Um einen 
Einblick in die landwirtschaftlichen Bedin-
gungen zu bekommen und um das An-
gebot an Flächen abschätzen zu können, 
schaffen sogenannte Agrarstrukturelle 
Entwicklungsplanungen verwertbare Er-
gebnisse. 

Die Schere zwischen Angebot und Nach-
frage für landschaftspflegerisch sinnvolle 
Flächen driftet auseinander. Ziel sollte 
bzw. muss es daher sein, die erforder-
lichen Flächen lagemäßig zu optimieren. 
Die Lage der jeweiligen Fläche sollte 
gleichzeitig mehrere naturschutzrechtliche 
und landschaftspflegerische Aufgaben und 
Intentionen erfüllen können; was sie mit-
unter tun. Allerdings schließt sich die Sub-
stitution rechtlicher Verpflichtungen grund-
sätzlich aus; so können Entwicklungs-
maßnahmen des Landschaftsplanes nicht 
mit Hilfe der Eingriffsregelung realisiert 
werden. Während die Eingriffsregelung 
dazu dient, den Status-quo zu erhalten 
(also keine Verschlechterung der Ist-
Situation), zielt der Landschaftsplan dar-
auf, erkannte Defizite in Natur und Land-
schaft zu beheben (Verbesserung der Ist-
Situation). 

Ob eine Fläche die Anforderungen erfüllen 
kann, kann nur auf der Grundlage einer 
Synopse der ökologisch wertvollen 
Flächen und des Einsatzes eines an-
gemessenen Planungsinstrumentes be-
antwortet werden. Die Beurteilung, ob eine 
Fläche ökologisch wertvoll ist, und die 
vergleichende Bewertung setzen zwangs-
läufig die zielgerichtete Suche voraus. 

2.6 Angebot an Investoren 

In Kapitel 2.3 „Städtebauliche Leitlinie in 
Neukirchen-Vluyn für Kompensations-
flächen“ wurde auf unterschiedliche Vor-
gehensweisen bei Ausgleichs- und Er-
satzflächen eingegangen. 

Sofern Kompensationsmaßnahmen außer-
halb des Eingriffsbereiches notwendig 
werden, werden entweder die privaten 
Investoren tätig oder die Gemeinden 
übernehmen diese Aufgabe für eigene 
Pläne oder für den Vorhabenträger. Es 
zeigt sich, dass im erstgenannten Fall 
durchaus schnell die entsprechenden 
Flächen beigebracht werden können. 
Deren Lage, die Wechselwirkungen mit 
anderen Belangen und häufig auch die 
Maßnahmen (z. B. Aufforstung: günstig in 
Herstellung und Unterhaltung) müssen 
jedoch nicht immer mit den Zielen der 
Stadtentwicklung konform sein. 

Mit dem „Zielkonzept NV“ hat sich die 
Stadt selbst auf eine Vielzahl von Zielen 
verpflichtet. Die Umsetzung des Zielkon-
zeptes ist aber nur zu erreichen, wenn 
sich einzelne Handlungsfelder dem Kon-
zept verpflichtet fühlen und sich in der 
Konkretisierung stringent danach aus-
richten. So wird auch versucht, beim Um-
gang mit den Kompensationsverpflich-
tungen von Investoren das Zielkonzept zu 
realisieren. 

Die Stadt Neukirchen-Vluyn geht bei 
Kompensationsmaßnahmen den Weg, 
dass zuerst der Ausgleich unmittelbar am 
Ort des Eingriffs, das heißt im Bebau-
ungsplangebiet möglichst vollständig er-
folgen soll. Für die restlichen Kompen-
sationsmaßnahmen wird auf einen vor-
handenen Ausgleichspool zurückgegriffen. 

Wie Abbildung 2 zeigt, folgt diese Vor-
gehensweise den Vorgaben des „Ziel-
konzeptes NV“. Es zeigte sich, dass die 
Maßnahmenwirkung nicht allein auf ihre 
ursächlichen Belange beschränkt sind. Die 
Durchgrünung von Siedlungsbereichen 
bringt sich positiv in das Stadtmarketing 
ein und fördert das Image der Stadt. In der 
Regel wird mit privaten Investoren in 
einem städtebaulichen Vertrag vereinbart, 
dass dieser der Stadt die erforderlichen 
Finanzmittel überweist, damit sie Ersatz-
maßnahmen an geeigneten Stellen 
durchführen kann. Es wird nicht dem Inve-
stor überlassen, Kompensationsflächen 
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vorzugeben. Zum einen hat die Stadt Aus-
gleichsflächen und zum anderen sollen 
Konflikte vermieden werden. Die Stadt 
verpflichtet sich im Gegenzug, die Ver-
wendung des Geldes nachzuweisen. 
Diese Vorgehensweise kann nur dann den 
Anspruch erheben, konsequent im Sinne 
des „Zielkonzeptes NV“ (Wir sichern unser 
Naturpotential) zu sein, wenn die Auswahl 
der zukünftigen Kompensationsflächen 
konzeptionell verankert ist. 

2.7 Interessen- und 
Nutzungskonflikte 

Stadtentwicklungsplanung ist eine progno-
stizierende und koordinierende Aufgabe. 
Sie muss die vielfältigen Anforderungen 
u. a. an die räumliche Nutzung des Ge-

meindegebietes so steuern, 
dass sie dem übergeordne-
ten gemeindlichen Zielkonzept 
verpflichtet bleiben und das 
Konfliktpotential minimiert wird. 

Die Festsetzung von Kom-
pensationsflächen ist nicht 
ausschließlich ein planungs-
rechtlicher Vorgang, sondern 
immer auch eine Einschrän-
kung oder Aufhebung bis-
heriger Nutzungen. Insbe-
sondere bei vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplänen 
besteht eine hohe Wahr-
scheinlichkeit und es ist auch 
zu beobachten, dass die In-
vestoren der Gemeinde 
landwirtschaftliche Flächen 
anbieten, die sie von (ehe-
maligen) Landwirten er-
worben haben. Daraus er-
geben sich mehrere Folgen: 

(1) Diese Flächen können 
nicht mehr den aktiven 
Landwirten als landwirtschaft-

liche Nutzfläche (Pacht, Kauf) angeboten 
werden. Dadurch geht ein Teil der agrar-
ischen Wirtschaftsgrundlage verloren. 

(2) Die Lage dieser Kompensationsflächen 
richtet sich nicht nach ökologischen Krite-
rien, sondern nach dem Interesse des 
Eigentümers und den finanziellen Mög-
lichkeiten des Investors. Folglich können 
derartige Grundstücke durchaus inmitten 
landwirtschaftlich genutzter Flächen liegen 
und Nachteile bei der Bewirtschaftung zur 
Folge haben. Der Ärger mit der Landwirt-
schaft ist vorprogrammiert. 

(3) Nicht weniger bedeutend ist, dass mit 
dem neuen Interessentenkreis das Preis-
gefüge (Pacht, Kauf) für landwirtschaft-
liche Nutzflächen gestört wird. 

Abb. 2 

Zielkonzept NV und 
Kompensationskonzept 

Zielkonzept NV

u.a.

Wir schaffen und erhalten Grünzüge im Siedlungsbereich,

Wir stärken die Aufenthaltsqualität,

Wir fördern den Ausbau des Fuß- und Radwegenetzes,

Wir sichern unser Naturpotential

Ziel: Durchgrünung der Siedlungsbereiche

Mittel: Weitestgehende Kompensation vor Ort

„Rest“-Kompensation

Stadt NV

Kompensationsflächen

Stadtmarketing, 
Stadtimage
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3 ZIELE 

3.1 Verbindung und Vernetzung 
von Biotopen 

Das Konzept des Biotopverbundes beruht 
auf der Erkenntnis, daß die scharfe räum-
liche Trennung zwischen Nutzöko-
systemen (Äcker, Grünland) und ver-
bliebenen Habitatinseln zu mildern und die 
zu große Distanz zwischen den Lebens-
räumen zu verringern ist. Um ein Lebens-
raumgefüge zu schaffen, das ohne Unter-
brechung aneinander anschließt und in-
einander greift, bedarf es eines Systems 
großräumig aufeinander bezogener 
Schutzgebiete, die in Biotopverbund-
systemen kleinräumig miteinander ver-
knüpft oder sogar verzahnt werden. 

Flächenschutz in hinreichend großflächi-
gen Schutzgebieten vermag, langfristig 
das Überleben von Populationen zu 
sichern. Ein Austausch von Individuen und 
damit von Erbinformationen wird durch 
räumlich möglichst geringe Abstände 
sichergestellt. Sogenannte Trittsteinbiotope 
übernehmen die Funktion von Zwischen-
stationen und erleichtern so Austausch-
vorgänge. Linienhafte Korridore schließlich 
verbinden die Trittsteine untereinander 
und fördern als bevorzugte Wanderlinien 

den Individuenaustausch; vielen Organis-
men werden sie auch als Dauer- und/oder 
Zwischenlebensraum dienen. 

Neben das Netz von Schutzflächen, Tritt-
stein- und Korridorbiotopen tritt die Exten-
sivierung der Flächennutzungen. Eine 
Praxis der – zeitweiligen – Flächenstill-
legung bedeutet keinerlei Intensitätsmin-
derung auf den übrigen Nutzflächen; viel-
fach wird zum Ertragsausgleich eine wei-
tere Intensivierung betrieben. Die ökolo-
gische Barrierewirkung intensiv bewirt-
schafteter Flächen steht dem Gedanken 
eines integrativen Natur- und Landschafts-
schutzes entgegen. 

Unter welchen Voraussetzungen geeig-
nete Flächen gesucht und verfügbar wer-
den, wurde in Kapitel 2.5 „Kompensations-
flächen: Zufall oder gezielte Suche“ aus-
führlich angesprochen. Zu berücksichtigen 
ist immer, dass Flächen im Freiraum die 
Wirtschafts- und Existenzgrundlage von 
landwirtschaftlichen Betrieben sind. 

3.2 Ökologische Netzstruktur 
über das gesamte 
Stadtgebiet 

Der Wert vorhandener Lebensräume ist 
vielfach erkannt und in Natur- oder Land-
schaftsschutzfestsetzungen sowie land-
schaftsplanerischen Entwicklungsmaß-

Abb. 3 

zwischen Vluynbuscher 
Straße und Spicker-
bruchweg: weitgehend 
ausgeräumte Nutzland-
schaft 
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nahmen vereinbart. Häufig spielen dabei 
politische Grenzen keine Rolle: Schutz-
gebiete werden über kommunale Grenzen 
hinweg weitergeführt, ergänzt und vervoll-
ständigt. 

Die Idee der Biotopverbundplanung – eine 
kleinräumige Verbindung und Vernetzung 
– kann auf kommunaler Ebene verwirklicht 
werden. Zielvorgabe ist, in Abhängigkeit 
der Lage vorhandener Lebensräume eine 
Netzstruktur über das gesamte Stadt-
gebiet zu legen. 

Die Stadt Neukirchen-Vluyn hat als räum-
liche und inhaltliche Ergänzung des Land-
schaftsplanes einen Freiflächenplan er-
stellt. Dieser stellt bereits für Teile des 
Stadtgebietes – vor allem auch als Ver-
bindung von Innenbereich und Freiraum – 
netzartig ausgeprägte Freiraumstrukturen 
dar (vgl. Kap. 4.3). Hier bieten sich An-
knüpfungspunkte, um so das Netz zu ver-
vollständigen bzw. zu verdichten. 

3.3 Geeignete Standorte für 
eingriffsferne 
Kompensationsflächen 

Während einerseits Defizite in der Um-
setzung der Eingriffsregelung insbeson-
dere bei Festsetzungen auf privaten 
Grundstücken sich nachteilig auswirken, 
stehen andererseits bei neuen Vorhaben 
vielfach keine geeigneten, fachlich sinnvoll 
einzubindenden Kompensationsflächen 
zur Verfügung. 

Soweit es mit einer geordneten städtebau-
lichen Entwicklung und den Zielen der 
Raumordnung sowie des Naturschutzes 
und der Landespflege vereinbar ist, kann 
nun die Kompensation auch an anderer 
Stelle als am Ort des Eingriffes erfolgen. 
Um diese Möglichkeit der eingriffsfernen 
Kompensation optimal zu nutzen, ist ein 
abgestimmtes, naturschutzfachlich sinn-
volles, landschaftsraumbezogenes Flächen-
konzept erforderlich. 

Ein solches Flächenkonzept wird zweck-
mäßiger Weise die vorhandenen Lebens-
räume von Bedeutung als Anknüpfungs-

punkte wählen. Über die im Landschafts-
plan aufgestellten Entwicklungsziele las-
sen sich Eignungsräume für mögliche 
Kompensationsräume ausmachen. 
Werden hier Flächen verfügbar, können 
sie in einen Flächenpool eingebracht 
werden; durch ökologische Aufwertungs-
maßnahmen schließlich lässt sich ein 
Öko-Konto speisen, das für künftige Ein-
griffsvorhaben entsprechende Kompen-
sationsleistungen erbringt. 

Über eine frühzeitige Abstimmung mit an-
deren Freiraumnutzungen – insbesondere 
Landwirtschaft, aber zunehmend auch 
Freizeitnutzung – lassen sich Konflikte 
vermeiden oder zumindest reduzieren. 

Die in einen Zusammenhang gestellten 
Kompensationsmaßnahmen haben i. d. R. 
eine größere Bedeutung für den Natur-
haushalt als Einzelmaßnahmen auf Bau-
grundstücken. Allerdings sind in den Bau-
gebieten wie bisher ökologische Mindest-
standards zu setzen. Für die Stadt Neu-
kirchen-Vluyn leistet dies die konsequente 
Umsetzung des Freiflächenplanes. 

Das System der Eignungsräume eignet 
sich auch für die Erbringung von Kompen-
sationsleistungen durch private Vor-
habenträger. Das punktuelle Heraus-
kaufen von Flächen aus landwirtschaft-
lichen Zusammenhängen und die Anlage 
von Maßnahmen unter rein wirtschaft-
lichen Gesichtspunkten (billig in Erstellung 
und Entwicklung bei maximalem ökolo-
gischen Zuwachs) entfällt (vgl. Kap. 2.7). 

Die Notwendigkeit einer gezielten Suche, 
um eine hohe ökologische Wirkung zu 
erreichen, wurde bereits angesprochen 
(Kapitel 2.4). Derartige Eignungsräume 
dienen dazu, Kompensationsflächen für 
aktuelle Projekte „an die richtige Stelle zu 
setzen“ oder für bevorratende Maß-
nahmen (Ausgleichspool, Ökokonto) eine 
ökologisch sinnvolle Lage zu erkennen. 
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3.4 Berücksichtigung der 
originären Nutzungen im 
Freiraum 

Die möglichen Folgen unkoordinierten 
Handelns wurden am Beispiel der Kom-
pensationsflächen in Kapitel 2.6 „Inter-
essen- und Nutzungskonflikte“ aufgezeigt. 
Der Freiraum ist nach wie vor die Wirt-
schafts- und Existenzgrundlage für land- 
und forstwirtschaftliche Betriebe. Jede 
neue Beanspruchung der Landschaft hat 
Auswirkungen auf diese Grundlage. Um 
die nachteiligen Folgen zu begrenzen, 
sind von vornherein auch landwirtschaft-
liche und forstliche Interessen einzu-
beziehen. 

Um Kompensationsflächen zu schaffen, 
können entweder landwirtschaftliche 
Flächen auf Dauer aus dem Wirtschafts-
prozess herausgenommen werden oder 
deren Nutzung erfährt eine Extensi-
vierung. Regelmäßig wird der zuerst ge-
nannte Ansatz gewählt, da nur damit die 
Langfristigkeit vom Kompensationsmaß-
nahmen gesichert scheint. Aber auch in-
nerhalb der landwirtschaftlichen Produk-
tionsbedingungen fallen Flächen aus dem 
Wirtschaftsprozess heraus. Zur Reduzie-
rung von Überproduktionen sind die land-
wirtschaftlichen Betriebe verpflichtet, einen 
Teil ihrer landwirtschaftlichen Nutzfläche 
als Brache liegen zu lassen. Als Ausgleich 
erhalten sie dafür eine Stilllegungsprämie.  

Diese Brachflächen als Kompensation 
heranzuziehen, scheitert bislang. Die 
Brachflächen werden je Betrieb berechnet 
und sind zeitlich begrenzt. Das Ziel, Kom-
pensationen auf zeitliche Unendlichkeit 
anzulegen, wird damit nicht erreicht. Die 
materiellen Voraussetzungen (Brach-
flächen) sind zwar gegeben, die natur-
schutzrechtlichen und agrarwirtschaft-
lichen Intentionen verhindern aber die 
Nutzung dieser Flächen: ein Beitrag dazu, 
dass die Flächenanforderungen an den 
Freiraum steigen. 

Hier sind Lösungen zu finden, die über 
das fachlich-sektorale Flächenmanage-

ment in der Agrarwirtschaft und im Natur-
schutzrecht hinausgehen und beides mit-
einander verbinden. 

Es geschieht zwar nicht oft, dass Acker-
flächen in Wiesen und Weiden umgewan-
delt werden. Dennoch verbirgt sich darin 
eine ökologische Wertsteigerung. Denkbar 
wäre, derartige Umwandlungen zu er-
fassen und die ökologische Wertsteige-
rung über vertragliche Regelungen (insbe-
sondere Bewirtschaftsauflagen) zwischen 
dem landwirtschaftlichen Betrieb und dem 
Kompensationspflichtigen für einen länge-
ren Zeitraum zu sichern. Es muss nicht 
sein, dass Kompensationsfläche a priori 
für Nutzungen nicht mehr zur Verfügung 
stehen. Die Art und Weise der Nutzung 
und nicht die Nutzung an sich sollte im 
Vordergrund der Überlegungen stehen. 

Berücksichtigt werden sollten die betriebs- 
und marktwirtschaftlichen Bedingungen für 
die Landwirtschaft. Ein effizienter Maschi-
nen- und Personaleinsatz verlangt nach 
großen Ackerschlägen. Dennoch gibt es 
auch in weiträumigeren Strukturen der 
Agrarlandschaft Flächen, die aufgrund 
ihrer Größe, ihres Zuschnitts, ihrer topo-
graphischen oder pedographischen Un-
gunst nicht oder nur extensiv bewirtschaf-
tet werden. Ihre Eignung für Kompensa-
tionsmaßnahmen ist zu prüfen. Können 
solche Flächen dauerhaft gesichert und 
räumlich verknüpft werden, so sind damit 
keine Nachteile für die agrarische Bewirt-
schaftung verbunden, jedoch Trittsteine in 
einem ökologischen Netz gewonnen. 

Mit dem vorliegenden Konzept sollen die 
originären Nutzungen des Freiraumes von 
Anfang an eingebunden werden. Es soll 
nicht der Fehler begangen werden, land-
wirtschaftliche Nutzflächen als Ver-
fügungsmasse für städtebauliche Maß-
nahmen zu sehen. Genau deswegen wird 
eingehend nach Flächen in ökologisch 
sinnvollen Lagen und mit Verknüpfungs-
möglichkeiten gesucht und es werden von 
Anfang an landwirtschaftliche Interessen 
eingebunden. 
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3.5 Hohe Effizienz bei geringer 
neuer 
Flächenbeanspruchung 

3.5.1 Biotopverbund 

Der Biotopverbundgedanke – auch wenn 
er mitunter so verstanden wird – zielt nicht 
auf reinen Arten- oder Biotopschutz. Viel-
mehr stellt er weitergehende Natur- und 
Umweltansprüche; die Umweltmedien – 
Boden, Wasser, Luft – sind in die Be-
trachtung einzubeziehen, denn nachteilige 
Einflüsse in diesen Bereichen wirken sich 
auch auf die Lebensräume aus. Damit ist 
Biotopverbund auch keine bloße Rest-
flächenverwertung in Randbereichen, die 
für andere nicht oder nicht mehr von wirt-
schaftlichem Interesse sind. 

Der Gesamtflächenanspruch, der der 
Biotopverbundplanung zugrunde liegt, läßt 
aber ein nachhaltiges Wirtschaften zu, 
mitunter bedarf es sogar einer ent-
sprechenden Nutzung, um die Vielfalt der 
Lebensraumtypen erhalten zu können. 
Somit überwindet der Biotopverbund – 
ernsthaft umgesetzt – die strikte Trennung 
von Naturschutz- und Wirtschaftsflächen. 
Rolle der Bodennutzer – Land- und Forst-
wirte – ist nicht, einseitig als Pfleger der 
Landschaft zu fungieren; sie sollen – unter 
Erhaltung der Lebensgrundlagen – Nah-
rungsmittel erzeugen. Unter einer extensi-
vierten Landnutzung müssen über den 
Status-quo hinaus keine weiteren Flächen 
dem reinen Naturschutz vorbehalten 
bleiben. 

3.5.2 Mehrfachnutzen der 
Eingrif fsregelung 

Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne 
des Bundesnaturschutzgesetzes bzw. des 
Landschaftsgesetzes NW sind vor Ort 
auszugleichen. Häufig ist dies aufgrund 
fehlender oder nicht geeigneter Flächen 
nicht bzw. nur teilweise möglich; dann 
kann an anderer Stelle ein Ersatz vor-
genommen werden. Diese räumliche, aber 
auch eine inhaltliche Flexibilisierung - Ein-
griffe müssen nicht artgleich kompensiert 

werden – ermöglicht die Verknüpfung der 
Eingriffsregelung mit anderen landschafts-
planerischen Zielsetzungen. 

So können innerstädtische Ausgleichs-
flächen bei entsprechender Gestaltung 
zugleich auch für die Erholung interessant 
sein (je nach Ausgestaltung ist dann ein 
geringeres Aufwertungspotential hinzu-
nehmen). Die Stadt Neukirchen-Vluyn 
verfolgt die konsequente Durchgrünung 
neuer Wohngebiete im Rahmen eines 
Freiflächenplanes; eine ökologische Aus-
gestaltung der Grünflächen – keine ver-
siegelten Wege, sehr hoher Anteil boden-
ständiger Gehölze, naturnahe Pflanz-
strukturen – ermöglicht die Anrechnung 
als Kompensationsleistung. Allerdings 
zeigen sich mittlerweile Akzeptanzpro-
bleme bei den Anliegern (gleichsam den 
Verursachern und Niesnutzern der Aus-
gleichsmaßnahmen; vgl. Kapitel 2.3). 

Die Reduzierung der Nutzungsintensität 
kann landwirtschaftliche Flächen in der 
Bewirtschaftung halten und gleichzeitig 
eine ökologische Verbesserung initiieren. 
Hierzu bedarf es vertraglicher Verein-
barungen mit den Landwirten und die Ab-
stimmung mit der Unteren Landschafts-
behörde. In Neukirchen-Vluyn konnte so 
unter Anwendung der Rahmenrichtlinie 
„Vertragsnaturschutz“ eine Grünland-
fläche, die die Stadt in anderem Zusam-
menhang erworben hatte, extensiviert und 
in das Öko-Konto eingestellt werden. Aus 
Sicht der öffentlichen Hand sind die da-
durch eingesparten bzw. stark verminder-
ten Aufwendungen für die Entwicklungs-
pflege vorteilhaft. 

Die gezielte Steuerung von Kompensati-
onsleistungen kann ebenso zur Verwirk-
lichung des EU-weiten Biotopverbund-
netzes beitragen. Auf Grundlage eines 
landschaftsplanerisch begründeten Kon-
zeptes würden auch hierfür keine zusätz-
lichen Flächen benötigt, indem ökolo-
gische und rechtliche Erfordernisse auf-
einander bezogen und koordiniert werden. 
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Ebenso sollte in Zeiten knapper Kassen 
und mangelnder Bereitschaft zu freiwilli-
gen ökologischen Leistungen die Um-
setzung der Landschaftspläne mit Hilfe 
von Kompensationsmaßnahmen erwogen 
werden (mit den bekannten und nachvoll-
ziehbaren Bedenken). 

3.5.3 Hochf lexibler Umgang mit 
Flächenvorhaltung bei 
stadtgebietsweitem Konzept 

So manches Konzept leidet oder scheitert 
bei seiner Umsetzung daran, dass die 
Vorgaben entweder zu eng und restriktiv 
gefasst oder dass sie zu großzügig formu-
liert wurden und damit keine Konkretisie-
rungen abgeleitet werden können. Ziel 
muss es sein, einen Weg zwischen den 
beiden oben beschriebenen Positionen zu 
finden. 

Zu enge und restriktive Vorgaben können 
auf mehrfache Weise vermieden werden.  

So sollte die Entwicklung von Kompen-
sationsflächen nicht nur einem Akteur 
(Kommune oder privater Investor) alleine 
vorbehalten sein. Ist es sinnvoll, dass die 
Kommunen noch mehr Aufgaben über-
nehmen, die auch von anderen geleistet 
werden können? Notwendig ist das nicht. 
Nötig ist es jedoch, seitens der Kommune, 
einen Handlungsrahmen vorzugeben, in 

dem sich die Maßnahmen einfügen. 

Des weiteren erübrigen sich allzu enge 
Vorgaben, wenn geeignete Flächen bevor-
ratet werden, auf die dann zugegriffen 
werden kann. Der Zwang, unter Zeitdruck 
zu handeln (Flächenkauf), löst sich auf. 
Der Nachfragedruck auf einige wenige 
Flächen und damit die Energie für Preis-
steigerungen bleiben erträglich, wenn 
nicht bestimmte Flurstücke, sondern 
Räume qualifiziert werden, die sich für 
Kompensationsmaßnahmen eignen. Diese 
Eignungsräume sind dabei so geformt, 
dass mit der ökologischen Flächenauf-
wertung nicht nur Eingriffe in Natur und 
Landschaft kompensiert, sondern auch 
Biotope verbunden werden. 

Da aufgrund von Eignungsräumen kein 
direkter Flächenbezug erforderlich ist, 
kann der Bodenspekulation entgegen-
gewirkt werden. Dieser Ansatz scheint 
ganz wichtig zu sein, da er kosten-
dämpfend auf den Preis landwirtschaft-
licher Nutzflächen einwirken kann. 

Um dieses Instrument zu verstärken, sollte 
es durch weitere stützende Maßnahmen 
ergänzt werden. Um Flächen zu be-
kommen, sollte nicht nur gezielt innerhalb 
der Eignungsräume agiert werden. Auch 
Flächen außerhalb der Eignungsräume 
sollten akzeptiert werden, um sie dann 

Abb. 4 

Kopfweiden westlich 
Vluynbuscher Straße: 
historische Nutzungs-
formen beleben das 
Landschafsbild 
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gegen Flächen innerhalb der Eignungs-
räume zu tauschen. 

3.6 Positive Auswirkungen auf 
das Landschaftsbild 

An vielen Orten zeigt sich die Landschaft 
wenig strukturiert und wenig abwechs-
lungsreich. Gehölze sind an den Rand 
großflächiger Felder gedrängt und Gelän-
deformen eingeebnet. Der Blick erfasst 
somit weite Flächen. Die Wahrnehmung 
und das Erleben der Landschaft ist da-
durch eher langweilig als abwechslungs-
reich. 

Die Anforderungen und Wünsche an den 
Freiraum sind in der Vergangenheit zu-
sehends vielfältiger geworden. Naturnahe 
und landschaftsorientierte Erholung und 
Freizeitgestaltung wünschen und suchen 
abwechslungsreiche Räume. 

Das Bild der Landschaften und die Er-
wartungen an sie sind widersprüchlich. 
Dieser Widerspruch liegt in unterschied-
lichen Nutzungsansprüchen. Großflächige 
Strukturen in landwirtschaftlich genutzten 
Fluren haben ihre Ursachen in Eigentums- 
und/oder Pachtverhältnissen, sowie in den 
Zielrichtungen von Flurbereinigungs-
verfahren vergangener Jahrzehnte (Stei-
gerung der Produktivität, Erleichterung des 
Maschineneinsatzes). 

Die Kritik an der einseitig an landwirt-
schaftlichen und technischen Anforderun-
gen (z. B. Straßenbau, Wasserwirtschaft) 
ausgerichteten Umformung des Frei-
raumes wurde in der Vergangenheit ver-
gleichsweise verhalten vorgetragen. Der 
gesellschaftliche Wandel hat mittlerweile 
nicht nur die Ansprüche an Natur und 
Landschaft vervielfacht. Er will auch die 
Gestaltung des Freiraumes nicht mehr nur 
den fachlich-sektoralen Sichtweisen und 
Erfordernissen überlassen.  

Mit der Schaffung naturnaher Strukturen 
wird die Landschaft abwechslungsreicher 
und die Gleichförmigkeit weicht der Viel-
falt. Insgesamt können damit positive 
Auswirkungen auf das Landschaftsbild 

erreicht werden. Letztendlich wirkt sich 
das positiv auf die Standortfaktoren der 
Gemeinde aus, indem ihr dadurch ein 
höherer Wohn- und Freizeitwert zugebilligt 
wird. 
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4 PLANERISCHE 
VORARBEITEN 

4.1 Landschaftsplan 

Landschaftspläne stellen die zur Verwirk-
lichung der Ziele und Grundsätze des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege 
notwendigen Maßnahmen wie auch ört-
lichen Erfordernisse dar und setzen sie 
rechtsverbindlich fest. Vor dem Hinter-
grund, dass eine zukunftsweisende Natur-
schutzpolitik besser unter aktiver und frei-
williger Beteiligung der Betroffenen er-
reicht werden kann, setzen der Kreis 
Wesel und die Stadt Neukirchen-Vluyn bei 
der Realisierung des Landschaftsplanes 
vorrangig auf die freiwillige Bereitschaft 
der betroffenen Grundstückseigentümer. 
Hier allerdings ist eine mangelnde Bereit-
willigkeit festzustellen. Der Umsetzungs-
grad der Landschaftspläne hinkt weit hin-
ter den Vorstellungen zurück; im Bereich 
Neukirchen-Vluyn (Rechtskraft des Land-
schaftsplanes Moers/Neukirchen-Vluyn, 
April 1991) wurden bislang ca. 3 % der 
festgesetzten Anpflanzungsmaßnahmen 
umgesetzt. Bei Fortschreibung dieser 
Entwicklung würden bis zur vollständigen 
Umsetzung weitere 388 Jahre vergehen. 

Die im Landschaftsplan dargestellten Ent-
wicklungsziele sowie die Festsetzungen, 
insbesondere zu Entwicklungs-, Pflege- 
und Erschließungsmaßnahmen, sind auf 
den Raum und seine spezifischen Eigen-
schaften abgestimmt. Sie bieten also 
einen fachlichen Hintergrund für Kompen-
sationsplanungen und Biotopverbund-
konzepte. Die im Landschaftsplan festge-
setzten Naturschutz- und Landschafts-
schutzgebiete können als Planungsgrund-
lage herangezogen werden. 

4.2 Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan der Stadt Neu-
kirchen-Vluyn wurde am 17.10.1969 ver-

bindlich. Zwischendurch hat er eine Viel-
zahl von Änderungen erfahren. 

Wenngleich der Flächennutzungsplan be-
reits vor mehreren Jahren aufgestellt 
wurde, kann er dennoch als planerische 
Vorarbeit herangezogen werden. Er stellt 
die Situation (Wald, Grünflächen, Ge-
wässer etc.) dar, aufgrund der frühen Be-
arbeitungszeit jedoch vergleichsweise 
wenig Ziele für den landschaftsplane-
rischen Bereich. 

Durch die Änderungen des Flächen-
nutzungsplanes an verschiedenen Stellen 
mit unterschiedlichen Inhalten zeigen sich 
Anknüpfungspunkte für eine Vernetzung. 
Solche Anknüpfungspunkte sind bei-
spielsweise Grünflächen oder Flächen für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft (§ 5 (2) Nr. 10 BauGB). 

Für die weitere Bearbeitung wurden aus-
schließlich die Flächen herangezogen, wie 
sie im Flächennutzungsplan dargestellt 
sind. Es wird nicht auf Grünflächen zu-
rückgegriffen, die als solche in Bebau-
ungsplänen festgesetzt sind. Bevor diese 
Vorgehensweise gewählt wurde, stand die 
Erörterung, ob und unter welchen Bedin-
gungen größere, in Bebauungsplänen 
festgesetzte Grünflächen berücksichtigt 
werden müssen. Eine Überlegung war, 
dass auch Grünflächen eine ökologische 
Wertigkeit aufweisen und sich daran be-
urteilen lässt, ob sie als Planungsgrund-
lage einfließen. Eine fachlich fundierte 
Auswahl hätte jedoch einen vergleichs-
weise hohen Arbeitsaufwand bedeutet. 
Dieser Aufwand hätte aber nicht im Ver-
hältnis zu den Zielen der Arbeit ge-
standen, wie sie in Abschnitt 3 „Ziele“ be-
schrieben sind. Ziel ist es, geeignete 
Standorte für Kompensationsflächen zu 
finden und dafür Eignungsräume im Stadt-
gebiet zu definieren. Das Ziel ist aber auch 
zu erreichen, ohne dass bis auf die Ebene 
der einzelnen Bebauungspläne vor-
gedrungen wird. 
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4.3 Freiflächenplan 

Der Freiflächenplan Neukirchen-Vluyn ist 
als räumliche und inhaltliche Ergänzung 
des Landschaftsplanes anzusehen. Wäh-
rend der Landschaftsplan die im Zusam-
menhang bebauten Gemeindeflächen 
nicht erfaßt, durchziehen die Darstellun-
gen des Freiflächenplanes diesen Raum; 
außerdem verzahnen seine Strukturen die 
Siedlungsflächen mit dem Freiraum. Der 
Freiflächenplan ist mit seinem Grund-
lagen- und Bewertungsteil Entscheidungs-
hilfe für die Abwägung von Nutzungs-
ansprüchen in der vorbereitenden Bauleit-
planung. Er stellt die Freiflächenfunktion 
des Stadtgebietes dar und gibt die gene-
rellen grünordnungsplanerischen Ziele 
wieder. Der Freiflächenplan ist somit Bin-
deglied sowohl zwischen der vorbereiten-
den und verbindlichen Bauleitplanung als 
auch zwischen der Bauleit- und Land-
schaftsplanung. 

Das für den Siedlungsbereich entwickelte 
Grünsystem stützt sich auf vorhandene 
Grün- und Freiflächenressourcen und ver-
knüpft sie netzartig. Es schafft die An-
bindung des Innenbereiches an die freie 
Landschaft und basiert im wesentlichen 
auf zwei Elementen. 

(1) Grünzüge als tragendes Gerüst der 
Freiflächenplanung sind zunächst Frei-
raum, der in einfachster Form einer – land- 

oder forstwirtschaftlichen – Nutzung unter-
liegt; durch geeignete Wege, gegebenen-
falls grüngestalterisch bearbeitet, sind die 
Grünzüge für die Erholung erschlossen. Je 
nach Anspruch und Bedarf erfahren Grün-
züge eine Ergänzung um Kleingärten, 
Sport- und Spieleinrichtungen, Grünan-
lagen, Friedhöfe oder Vergleichbares. 

(2) Grünverbindungen als Ergänzungen 
des Grünzügesystems werden dort ge-
schaffen, wo der Bedarf für flächige Ein-
richtungen nicht gegeben oder aufgrund 
der Raumsituation nicht vorhanden ist. Sie 
bieten ein Wegenetz und verbinden Quell- 
und Zielpunkte des Fußgänger- und Rad-
verkehrs zwischen städtischen Infrastruktur-
einrichtungen (insbesondere Schulen, Kinder-
gärten, Verwaltungen und Geschäfts-
zentren). 

4.4 Öko-Konto Neukirchen-
Vluyn 

Seit 1997 betreibt die Stadt Neukirchen-
Vluyn die Bevorratung ökologischer Auf-
wertungsmaßnahmen zur späteren Ver-
wendung bei Eingriffen in Natur und Land-
schaft. Dem mit dem Kreis Wesel ge-
schlossenen Vertrag liegt allerdings kein 
gemeindeweites, ökologisches Konzept 
zugrunde. Vielmehr werden Flächen in 
städtischem Besitz einzelfallweise – je 
nach Inanspruchnahme des Öko-Kontos – 

Abb. 5 

Fläche des Öko-Kontos 
am Plankendickskendel: 
Rahmenpflanzung und 
extensive landwirtschaft-
liche Nutzung 
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unter landespflegerischen Gesichts-
punkten aufgewertet. 

Im Rahmen von Bauleitplanverfahren wird 
das Öko-Konto vielfach eingesetzt: ent-
weder zum Ausgleich verbleibender Defi-
zite bei städtischen Planungen; oder als 
Angebot an Dritte, bei vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplänen (sogenannten 
Investorenmodellen) den Ausgleich ganz 
oder teilweise durch Ablösung zu 
schaffen. 

Die bereits im bestehenden Öko-Konto 
erfaßten Flächen fließen als planerische 
Grundlage in die vorliegende Konzeption 
ein. 

Während die ersten Flächen des Öko-
Kontos noch ohne bewußten landschafts-
planerischen Kontext eingestellt wurden, 
greifen neuere Flächen fachlich  bereits 
auf den Landschafts- und / oder Frei-
flächenplan zurück, und schaffen durch 
ihre Lage und Ausgestaltung Verknüpfun-
gen. 

4.5 Landschaftspark 
NiederRhein 

Gemeinsam mit den Städten Kamp-Lint-
fort, Moers und Rheinberg entwickelt Neu-
kirchen-Vluyn mit Unterstützung des Lan-
des Nordrhein-Westfalen und des Kom-
munalverbandes Ruhrgebiet den „Land-
schaftspark NiederRhein“. Wesentliche 
Ziele des Projektes sind die Entwicklung 
neuer wirtschaftlicher Strukturen und 
Handlungsfelder, die Schaffung neuer Ar-
beitsplätze sowie die Erschließung neuer 
Räume für Investoren. Neue Impulse 
werden dabei auch durch die Aufwertung 
der ökologischen Qualität des Raumes 
gesetzt. Eine ökologisch intakte, reizvolle 
Landschaft kann dann ebenso als Kulisse 
für attraktive Freizeit-, Sport- und 
Kulturangebote dienen. 

Als Leitprojekt mit kurz- bis mittelfristigem 
Realisierungshorizont sind regionale Frei-
raumkorridore entlang von Wiesfurth-
graben und Moersbach zu entwickeln, 
verknüpft mit dem Aufbau eines gemein-

samen Flächenpools3 für Kompensations-
maßnahmen. Ein hierzu erstelltes Konzept 
definiert Eignungsräume für ökologische 
Aufwertungsmaßnahmen und schlägt vor 
dem Hintergrund eines Leitbildes geeig-
nete Maßnahmen ohne unmittelbaren 
Flächenbezug vor. Damit ist eine be-
sonders hohe Flexibilität gegenüber der 
Flächenverfügbarkeit gegeben: falls ein-
zelne Flächen kurz- oder mittelfristig nicht 
zur Verfügung stehen, kann die für den 
Eignungsraum erforderliche ökologische 
Aufwertung dennoch auf anderen Flächen 
erzielt werden. Die eigentliche Maß-
nahmenplanung findet also erst statt, 
wenn ein Grundstück als Kompensations-
fläche verfügbar ist. 

                                                

3 Die Bezeichnung ‘Flächenpool’ steht für die 
Bevorratung von Flächen, die zur Durchführung von 
Kompensationsmaßnahmen geeignet sind. Werden auf 
diesen Flächen bereits Maßnahmen umgesetzt, ohne dass 
eine Verpflichtung aufgrund eines Eingriffes besteht, kann 
die ökologische Aufwertung in einem ‘Öko-Konto’ erfasst 
werden (vgl. Kap. 5). 
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5 IDENTITÄT DES 
KOMPENSATIONS-
KONZEPTES NV 

Worin liegen nun die Merkmale des Kom-
pensationskonzeptes NV? Was hebt 
dieses Konzept beispielsweise von Land-
schaftsplänen mit höherer Aussageschärfe 
oder von Ausgleichsflächenpools ab? Die 
folgenden Ausführungen werden diese 
Fragen beantworten, um die Identität des 
Kompensationskonzeptes NV aufzuzeigen. 

Im Vergleich zum vorliegenden Konzept 
des gemeinsamen Flächenpools für Kom-
pensationsmaßnahmen im Landschafts-
parks NiederRhein (vgl. Kap. 4.5) deckt 
das hier entwickelte Kompensations-
konzept das gesamte Stadtgebiet von 
Neukirchen-Vluyn ab. Die Integration 
landschaftsplanerischer Instrumente – 
insbesondere der Biotopverbund – wird 
explizit vorgenommen. Die Darstellung 
von Eignungsräumen mit randlichen Un-
schärfen (also ohne Parzellenschärfe) löst 
bei Eigentümern und Nutzern nicht den 
Eindruck einer Flächenbeanspruchung 
aus. 

Das Ziel soll nicht sein, „am Schluss“ 
Flächen zu haben, die in einen Aus-
gleichspool oder ein Öko-Konto einge-
speist werden. Das Kompensations-
konzept NV geht über diesen eindimen-
sionalen Ansatz hinaus, indem es metho-
disch als gestuftes System angelegt ist. 

Basierend auf den (1.) landschaftsräum-
lichen und planerischen Gegebenheiten 
wird es (2.) Räume ausweisen, in denen 
im landschaftsökologischen Zusammen-
hang Kompensationsmaßnahmen zu 
suchen und sinnvoll anzusiedeln sind. 
Damit wird die (3.) Einrichtung eines 
Flächenpools vorbereitet, der dann in ein 
(4.) Öko-Konto weitergeführt werden kann.  

Die Bezeichnung ‘Flächenpool’ steht für 
die Bevorratung von Flächen, die zur 
Durchführung von Kompensationsmaß-
nahmen geeignet und verfügbar sind. 

Werden auf diesen Flächen Maßnahmen 
umgesetzt, ohne dass eine Verpflichtung 
aufgrund eines Eingriffes besteht, kann die 
ökologische Aufwertung in einem ‘Öko-
Konto’ erfaßt werden; sie steht dann im 
Bedarfsfall als Kompensation zur Ver-
fügung. 

Das Kompensationskonzept mit seinen 
Inhalten ist somit ein gesamtstädtisches / -
räumliches Leitbild für die Anlage von 
Kompensationsflächen einschließlich be-
gleitender Wirkungen für Natur und Land-
schaft. 

Die Konzipierung dieses Leitbildes beruht 
auf der Berücksichtigung verschiedener 
fachlicher Kriterien, die allerdings nicht 
alleine aus dem Bereich des Natur- und 
Landschaftsschutzes kommen können. 
Ebenso müssen Kriterien aus dem Bereich 
der landwirtschaftlichen Nutzungsbe-
dingungen und der erholungsorientierten 
Landschaftsgestaltung einfließen. 

Abb. 6 

Methodik des 
Kompensationskonzeptes NV 

Ausgangssituation
(Analyse)

Definition der Arbeitsgrundlage: 
Planerische Vorarbeiten

Ableitung der 
Ziele

Umsetzung

� Verortung der Kompensationsflächen

� Prioritäten der Eignungsräume

� Qualifizierung der Eignungsräume

� Verfügbarkeit der Flächen
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Ein weiteres Merkmal des Kompensati-
onskonzeptes ist, dass es nicht auf eine 
kurzfristige Realisierung angelegt ist bzw. 
sein kann. Es hat einen längerfristigen 
Bezugsrahmen: zum einen, um konzeptio-
nell geschlossene Strukturen ausbilden zu 
können und zum anderen, um als verläß-
liches und nachhaltiges Instrument der 
Stadtplanung wirken zu können. 

Daran anknüpfend verfolgt das Konzept 
auch das Ziel, für die Kompensations-
maßnahmen nicht nur eine projekt-
bedingte planungsrechtliche Legitimation 
zu haben, sondern über ihre Lage im 
natur- und landschaftsräumlichen Kontext 
eine größere ökologische Sinnhaftigkeit zu 
erhalten. 

Über die Lage der Eignungsräume und 
damit letztendlich der Kompensations-
flächen gelingt es wiederum, Biotopver-
bindungen zu schaffen und dem Ziel näher 
zu kommen, ein sehr großflächiges Bio-
topnetz zu knüpfen. 

Anknüpfungspunkte sind in der Regel die 
flächigen Festsetzungen des Landschafts-
planes (z. B. Landschaftsschutzgebiete). 
Das wirft die Frage nach dem Verhältnis 
von Landschaftsplanung und Kompen-
sationskonzept auf. Das Kompensations-
konzept ist kein Ersatz für eine Land-
schaftsplanung, die das Ziel verfolgt, die 
Situation von Natur und Landschaft zu 
verbessern. Das Konzept wird vielmehr 
die Landschaftsplanung unterstützen. Wie 
die Erfahrungen bei der Umsetzung des 
Landschaftsplanes (vgl. Kapitel 4.1) und 
die Planungsgrundsätze bei neueren Land-
schaftsplänen im Kreis Wesel zeigen, wird 
sich die Landschaftsplanung zukünftig mit 
ihren Maßnahmen auf räumlich enger be-
grenzte Bereiche konzentrieren (müssen). 
Die Maßnahmenschwerpunkte der Land-
schaftsplanung werden in der ökolo-
gischen Aufwertung von Naturschutz-
gebieten, Landschaftsschutzgebieten etc. 
liegen. Diese wiederum sind die „Anker-
punkte“, um weitere Flächen in die öko-
logischen Strukturen einhängen zu 
können. 

Mit der Realisierung einer ökologischen 
Netzstruktur erhält auch das Landschafts-
bild einen feingliedrigeren Charakter. Zu-
dem wird dadurch das im Gebietsent-
wicklungsplan des Regierungsbezirkes 
Düsseldorf (GEP 99) vorgegebene Ziel der 
landschaftsorientierten Erholung unter-
stützt. 

Des weiteren wird die Absicht verfolgt, die 
Konflikte zwischen städtebaulich bedingter 
Freiraumbeanspruchung, naturschützen-
den und landschaftspflegerischen Maß-
nahmen einerseits sowie der originären 
Landnutzung andererseits nicht entstehen 
zu lassen bzw. zu minimieren. Dazu dient 
die Langfristigkeit des Kompensations-
konzeptes. Es ist nicht auf die kurzfristige 
Umsetzung angewiesen und bietet mit 
Hilfe der Eignungsräume genügend Frei-
heitsräume, um potentielle Konfliktkon-
stellationen vermeiden zu können. 

Nicht zuletzt besteht damit noch die Inten-
tion, Verfahren zu beschleunigen. Durch 
die Flächenbevorratung und die frühzeiti-
gen ökologischen Aufwertungsmaß-
nahmen steht ein kurzfristig aktivierbares 
Angebot an Flächen zur Verfügung. Darin 
liegen Vorteile für Investoren; das Kom-
pensationskonzept ist somit auch ein Ele-
ment der Wirtschaftsförderung, ohne dass 
aufgrund eines zeitlichen Realisierungs-
druckes andere Ziele der Stadtentwicklung 
vernachlässigt werden müssen. 

Das Kompensationskonzept der Stadt 
Neukirchen-Vluyn stellt sich somit als ge-
samträumliches Leitbild und als vielfältiger 
Unterstützungskanon für unterschiedliche 
Ziele der Stadtentwicklung dar. 

Die bisher vorgestellten Arbeitsschritte 
und die Umsetzung der Konzeption sind 
zusammenfassend in der oben stehenden 
Grafik (Abb. 6) dargestellt. 
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6. UMSETZUNG 

6.1 Maßgaben 

Das Kompensationskonzept Neukirchen-
Vluyn ist ein informelles Planungsinstru-
ment und eine Zielformulierung. 

Die Vorbedingungen für die Umsetzung 
des Kompensationskonzeptes zeigen, 
dass es sich dabei nicht um ein kurzfristi-
ges Projekt handeln kann. Die Vielzahl der 
Bedingungen verlängert die Realisie-
rungsdauer. Das zeigen beispielhaft der 
Freiflächenplan der Stadt Neukirchen-
Vluyn und der Landschaftsplan des 
Kreises Wesel. 

Die Langfristigkeit der Um-
setzung des Kompensations-
konzeptes stellt Forderungen 
an das Planwerk. Es muss 
flexibel sein, um im jeweiligen 
zeitlichen Kontext Hand-
lungsanweisungen geben zu 
können, ohne dass dabei der 
erforderliche Grad der Kon-
kretisierung verloren geht. 

6.2 Verortung der 
Kompensations-
flächen 

Die Arbeit am Kompensati-
onskonzept begann damit, 
dass eine themenüber-
greifende Situationsanalyse 
vorgenommen wurde. Es 
wurde zusammengetragen 
und danach gefragt, welchen 
Anforderungen und Erwartun-
gen sich Natur und Land-
schaft gegenübergestellt 
sehen. Themenübergreifend 
bedeutet, dass nicht aus-
schließlich der Siedlungs-

bereich wie beim Freiflächenplan oder nur 
der Freiraum wie beim Landschaftsplan 
betrachtet werden. Themenübergreifend 
heißt auch, dass neben den ökologischen 
Aspekten auch planungsrechtliche und 
stadtentwicklungspolitische sowie wirt-
schaftliche und soziale Facetten einbe-
zogen wurden. Vielfach treten diese Be-
lange mit ihren Entwicklungszielen in Kon-
kurrenz zueinander. 

Die Unterschiedlichkeit der Aspekte und 
die absehbaren Konfliktbewältigungen 
zeigten, dass themenbezogene und ad-
hoc-Lösungen wenig Erfolg haben 
werden. Es musste ein Ansatz gefunden 
werden, der auf Langfristigkeit angelegt ist 

Abb. 7 
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– und damit Verlässlichkeit bietet – und 
der flexibel genug ist, verschiedene Be-
lange zu integrieren. Da diese Belange 
sich alle räumlich niederschlagen, konnte 
nur auf der Grundlage vorhandener raum-
bezogener Planungen weitergearbeitet 
werden. Um der Forderung nach Lang-
fristigkeit und Flexibilität gerecht zu 
werden, sollten Eignungsräume bestimmt 
werden. Mit Hilfe der Synopse der raum-
bezogenen Planungen und einem Ziele-
katalog ist es möglich, die Eignungsräume 
in ihrer Lage und Ausdehnung zu be-
stimmen. Dabei ist der einzelne Eignungs-
raum nicht als festumgrenzter Raumaus-
schnitt, sondern als Kontinuum mit nur 
annähernd bestimmten Grenzen zu ver-
stehen. 

Die Lage der einzelnen Eignungsräume 
orientierte sich an einem gesamträum-
lichen Leitbild, für das die Knüpfung einer 
ökologischen Netzstruktur über das ge-
samte Stadtgebiet mit Anbindung an 
Strukturen in den Nachbargemeinden be-
stimmend war (s. Karte Abb. 7). 

Die Anknüpfungspunkte sind Landschafts-
teile mit einer höheren ökologischen Be-
deutung. Dabei kann auf den Land-
schaftsplan und seine Festsetzungen zu-
rückgegriffen werden.4 Weitere An-
knüpfungspunkte sind durch den Frei-
flächenplan und den Flächennutzungsplan 
vorgegeben. Die Verknüpfungen werden 
nicht nur zu bereits vorhandenen ökolo-
gisch bedeutenden Landschafts- und 
städtebaulichen Elementen hergestellt, 
sondern auch zu geplanten (s. Karte Abb. 
9). 

Um eine sinnvolle Netzstruktur zu er-
halten, sind auf der einen Seite die An-
knüpfungspunkte zu begründen. Auf der 
anderen Seite sind für die einzelnen Eig-
nungsräume die fehlenden Funktionen 
aufzuführen und erfüllende Elemente zu 

                                                

4 Wie in Kapitel 5 ausgeführt, stehen der Landschafts-
plan und das Kompensationskonzept bei der räumlichen 
Zuordnung und Realisierung von Maßnahmen nicht in 
Konkurrenz zueinander.  

benennen, ohne dass bereits Maßnahmen 
mit konkretem Flurstücksbezug formuliert 
werden. 

Die gewählte Maßstabsebene (Deutsche 
Grundkarte DGK, verkleinert) verschafft 
zum einen den Abstand zu Detailfragen 
und zum anderen den Überblick, um die 
großflächige Einsicht in Defiziträume zu 
bekommen. Mit diesem Arbeitsansatz ist 
es nicht bereits von Anfang an nötig, auf-
wendige ökologische Gutachten zu er-
arbeiten. Durch gute Orts- und Gebiets-
kenntnisse besteht die Möglichkeit, Eig-
nungsräume zu definieren und festzu-
legen.  

In dieser Vorgehensweise liegt der Vorteil, 
dass Kosten gespart und der Personal-
einsatz auf ein vertretbares Maß begrenzt 
werden; ebenso wird in der Regel die 
fachpersonelle Ausstattung auch kleiner 
Kommunen ausreichen, ein planerisch 
abgesichertes Kompensationskonzept zu 
erstellen. Das schließt aber nicht aus, 
dass nicht punktuell vertiefende Unter-
suchungen vorgenommen werden müssen. 
Eine fehlende visuelle Verknüpfung be-
deutet nämlich nicht zugleich, dass in 
diesem Bereich ökologische Defizite vor-
liegen. 

Bei sich verändernden Rahmenbedingun-
gen zeigen dieses Vorgehen und die 
grundsätzliche Anlage des Kompensati-
onskonzeptes NV ihre Stärke bzw. Flexibi-
lität und Nachhaltigkeit. Die Eignungs-
räume sind in ihrer Lage und mit ihren An-
knüpfungspunkten nicht unverrückbar. Sie 
können aufgegeben werden, wenn das 
Leitbild nicht (mehr) erfüllt werden kann. 
Andererseits lassen sich Eignungsräume 
ergänzen, wenn neue Erkenntnisse vor-
liegen. 

6.3 Prioritäten der 
Eignungsräume 

Das Kompensationskonzept stellt eine 
Angebotsplanung dar, die einerseits nega-
tive Entwicklungen der Eingriffsregelung 
beheben kann, andererseits als Service-
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leistung für die Planungen Dritter wie auch 
für stadteigene Projekte dient. 

Die aufgeführten Kompensationsansätze 
lassen sich sukzessive in Maßnahmen 
überführen, je nach Flächenverfügbarkeit 
und Kompensationsbedarf. Es besteht 
kein Zwang, alle benannten ökologischen 
Defizite ad hoc zu beheben; vielmehr 
können günstige Umstände (Grunderwerb 
ohne Handlungsdruck) und Maßnahmen-
bündelungen Kostenvorteile bringen. Eine 
zeitverbindliche Prioritätenliste, die es se-
quentiell abzuarbeiten gilt, ist nicht er-
forderlich. 

Andererseits kann eine Leitlinie förderlich 
sein, um einzelne Maßnahmen, die der 
Vernetzung dienen können, in ihrer Be-
deutung einschätzen zu können. Aus-
gehend vom Zielkonzept Neukirchen-
Vluyn (siehe Kapitel 2.4) und unter der 
Voraussetzung der Flächenverfügbarkeit 
bietet es sich an, den Maßnahmen eine 
höhere Wertigkeit und Wichtigkeit zuzu-
ordnen, die in Landschaftsbereichen mit 
einem hohen Veränderungsdruck liegen. 

Bei Vorlage (tier-)ökologischer Gutachten 
ließen sich Prioritäten hinsichtlich der 
schnellen Verknüpfung von (Teil-)Lebens-
räumen setzen. Auch hier zeigt das Kon-
zept ausreichend Flexibilität: liegen neue 

Erkenntnisse vor, lassen sich die Priori-
täten ebenfalls neu setzen. 

Um Prioritäten setzen zu können, wird auf 
die relevanten Aussagen des Zielkonzep-
tes NV zurückgegriffen. Im Vordergrund 
steht dabei, die Eignungsräume da vor-
rangig mit Flächen und Maßnahmen zu 
füllen, wo das Naturpotential gesichert und 
gestärkt wird. 

Eine weitere Prioritätensetzung ergibt sich 
daraus, dass Neukirchen-Vluyn als Wohn-
gemeinde mit ansprechenden Nah-
erholungsmöglichkeiten in Natur und 
Landschaft geschätzt wird. Dadurch 
sollten auch die Eignungsräume in den 
Naherholungsbereichen vorrangig aktiviert 
werden. Das dient dazu, diese Teilbe-
reiche sowohl attraktiver zu machen als 
auch einen Ausgleich zur Nutzungsbean-
spruchung zu schaffen. 

6.4 Qualifizierung der 
Eignungsräume 

Maßnahmen zur ökologischen Aufwertung 
sind dort anzusetzen, wo der Landschafts-
raum Defizite aufweist. So kann aufgrund 
einer Situationsbeschreibung in Ver-
bindung mit den Aussagen des Land-
schaftsplanes zur Entwicklung der Land-
schaftsräume das Eignungsraumpotential 

Abb. 8 
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Norddeutschland 
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Eignungsraum 2 
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begründet werden. 

Unter Einbeziehung der Natur- und Land-
schaftsräume mit besonderer Bedeutung 
für den Arten-, Biotop- und Landschafts-
schutz lassen sich die Eignungsräume so 
qualifizieren, daß Kompensationsflächen 
und -maßnahmen zu Bausteinen des Bio-
topverbundes werden. 

Aufgrund der Merkmale eines Eignungs-
raumes, seines Entwicklungszieles und 
der zu verknüpfenden Landschaftsräume 
empfehlen sich Maßnahmen und Land-
schaftselemente zu seiner ökologischen 
Aufwertung. 
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Eignung
sraum 
Nr. 

Bezeichnung der Lage Situation Aussage Landschaftsplan Verknüpfung von ... auszustatten mit ... [Empfehlung] 

1 östlich Vluynbusch großflächige Ackerschläge, 
einzelne Hoflagen mit 
hofnahem Grünland 

EZ5 Anreicherung 

ergänzende, biotopverbindende, 
das Landschaftsbild belebende 
Gehölzpflanzungen entlang von 
Gräben, Wegen und Straßen 

Waldflächen Vluynbusch / 
Niederungsbereich 
Schwanenbrückskendel 

landwirtschaftliche Extensivierung, 
ggf. Ergänzung des hofnahen 
Grünlandes, Streuobstwiesen, 
Baumreihen, Einzelbäume 

2 Neenrathstraße großflächige, unstrukturierte 
Ackerschläge; vorhandene 
und geplante Waldflächen 

Waldflächen westlich 
Halde Norddeutschland / 
Waldstreifen nördlich der 
Geldernschen Straße 

Aufforstung 

alternativ: landwirtschaftliche 
Extensivierung, Feldraine, Hecken 

3 Auf der Boschheide / 
Nordwest 

Niederungsbereich 
Plankendickskendel / 
Waldstreifen nördlich der 
Geldernschen Straße 

Aufforstung 

4 Auf der Boschheide 

großflächige, unstrukturierte 
Ackerschläge 

EZ Anreicherung 

biotopvernetzende 
Gehölzanpflanzungen entlang 
von Straßen und Feldwegen 

 

Waldstreifen nördlich der 
Geldernschen Straße / gut 
strukturierte Kultur-
landschaft Boschheide 

landwirtschaftliche Extensivierung, 
Feldgehölze, Feldraine, Hecken, 
Baumreihen 

5/6 südlich Vluynbusch großflächige Ackerschläge, 
einzelne Hoflagen mit 
hofnahem Grünland, Wald 

EZ Anreicherung 

ergänzende, biotopverbindende, 
das Landschaftsbild belebende 
Gehölzpflanzungen entlang von 
Gräben, Wegen und Straßen 

Niederungsbereich 
Köhrrahmsley / 
Niederungsbereich 
Schwanenbrückskendel 

landwirtschaftliche Extensivierung, 
ggf. Ergänzung des hofnahen 
Grünlandes, Streuobstwiesen, 
Feldgehölze, Feldraine, Hecken, 
Baumreihen 

                                                

5 EZ Entwicklungsziel 
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Eignung
sraum 
Nr. 

Bezeichnung der Lage Situation Aussage Landschaftsplan Verknüpfung von ... auszustatten mit ... [Empfehlung] 

7 nördlich Hochkamer großflächige, unstrukturierte 
Ackerschläge 

gegliederter Acker-Grün-
landbereich Spickerbruch / 
Waldflächen Gülixberg 

landwirtschaftliche Extensivierung, 
Feldraine, Hecken, Einzelbäume, 
Baumgruppen, Baumreihen 

8 westlich Hochkamer großflächige, unstrukturierte 
Ackerschläge 

unterbrochener 
Niederungsbereich der 
Köhrrahmsley 

Grabenum- und –ausbau, landwirt-
schaftliche Extensivierung, 
Ausdehnung der Grünlandnutzung 

9 nördlich Schloß 
Bloemersheim 

Intensivlandwirtschaft Acker 
und Obstanbau, geplante 
Waldfläche 

 

südliche Waldflächen 
Vluynbusch / Nieper 
Altrheinrinne 

landwirtschaftliche Extensivierung, 
Streuobstwiesen, Feldgehölze, Feld-
raine, Hecken, Baumreihen 

10 östlich Niederberg bergbaulich überprägte 
Grabenniederung 

außerhalb des 
Geltungsbereiches 

Niederungsbereiche 
Donke Hasselt / 
Niederungsbereich 
Ophülsgraben / 
Wiederherstellung Kleiner 
Hugengraben 

Grabenum- und –ausbau, 
Wiederherstellung des 
Gewässerregimes 

11 Grotfeld Kulturlandschaft um 
Grotfeldshof / 
Niederungsbereich 
Moersbach 

landwirtschaftliche Extensivierung, 
Feldraine, Hecken, Einzelbäume, 
Baumgruppen, Baumreihen 

12 An Böschmann 

großflächige, unstrukturierte 
Ackerschläge 

EZ Anreicherung 

biotopvernetzende 
Gehölzpflanzungen an 
Nutzungsgrenzen, Straßen und 
Wegen Niederungsbereich 

Achterathsheidegraben / 
Kulturlandschaft um 
Grotfeldshof 

landwirtschaftliche Extensivierung, 
ggf. Ergänzung des hofnahen Grün-
landes, Streuobstwiesen, Feldraine, 
Hecken, Einzelbäume, Baum-
gruppen, Baumreihen 
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Eignung
sraum 
Nr. 

Bezeichnung der Lage Situation Aussage Landschaftsplan Verknüpfung von ... auszustatten mit ... [Empfehlung] 

13 Weimannsfeld großflächige Ackerschläge, 
einzelne Hoflagen mit 
hofnahem Grünland, 
Rohstoffgewinnung 

EZ Anreicherung 

biotopvernetzende Gehölz-
pflanzungen an Nutzungs-
grenzen, Straßen und Wegen; 
extensive Grünlandbewirt-
schaftung; Renaturierung nach 
Abgrabung im Sinne des Arten- 
und Biotopschutzes 

Niederungsbereich 
Ophülsgraben / 
Niederungsbereich 
Achterathsheidegraben 

landwirtschaftliche Extensivierung, 
ggf. Ergänzung des hofnahen Grün-
landes, Streuobstwiesen, Feld-
gehölze, Feldraine, Hecken, 
Baumreihen 

14 Süsselheide großflächige, unstrukturierte 
Ackerschläge 

EZ Anreicherung 

biotopvernetzende, das Land-
schaftsbild gliedernde und 
belebende Gehölzpflanzungen 
entlang von Straßen und 
Wegen; Erhöhung des 
Grünlandanteils, extensive 
Bewirtschaftung 

Kulturlandschaft 
Süsselheide / 
Niederungsbereich 
Plankendickskendel 

landwirtschaftliche Extensivierung, 
Ausdehnung der Grünlandnutzung, 
Streuobstwiesen, Feldgehölze, 
Feldraine, Hecken, Einzelbäume, 
Baumgruppen, Baumreihen 

15 westlich Süsselheide großflächige, unstrukturierte 
Ackerschläge 

Nieper Altrheinrinne / 
Niederungsbereich 
Plankendickskendel 

16 östlich Süsselheide großflächige Ackerschläge, 
einzelne Hoflagen mit 
hofnahem Grünland 

Kulturlandschaft 
Süsselheide / 
Niederungsbereich 
Ophülsgraben 

17 Selster Winkel großflächige, unstrukturierte 
Ackerschläge 

EZ Anreicherung 

gliedernde, das Landschaftsbild 
belebende und biotop-
vernetzende Gehölzpflanzungen 
entlang von Gräben, Wegen 
und Nutzungsgrenzen; 
Erhöhung des Grünlandanteils, 
extensive Bewirtschaftung; 
Wiedervernässung trocken-
gefallener Grabenabschnitte 

Nieper Altrheinrinne / 
Niederungsbereich 
Plankendickskendel 

landwirtschaftliche Extensivierung, 
Ausdehnung der Grünlandnutzung, 
Ergänzung des hofnahen Grün-
landes, Streuobstwiesen, Feld-
gehölze, Feldraine, Hecken, Einzel-
bäume, Baumgruppen, Baumreihen, 
Grabenum- und –ausbau, 
Wiederherstellung des 
Gewässerregimes 
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Eignung
sraum 
Nr. 

Bezeichnung der Lage Situation Aussage Landschaftsplan Verknüpfung von ... auszustatten mit ... [Empfehlung] 

18 Wasserwerk Wassergewinnungsanlage, 
großflächige Ackerschläge 

Kulturlandschaft 
Süsselheide / 
Niederungsbereich 
Inneboltsgraben 

19 Drölschenfeld großflächige Ackerschläge, 
einzelne Hoflagen mit 
hofnahem Grünland 

 

Niederungsbereich 
Ophülsgraben / 
Niederungsbereich 
Inneboltsgraben 

 

20 nördlich Luit großflächige, unstrukturierte 
Ackerschläge 

EZ Anreicherung 

biotopvernetzende, das Land-
schaftsbild gliedernde und 
belebende Gehölzpflanzungen 
entlang von Straßen und 
Wegen; Erhöhung des Grün-
landanteils, extensive 
Bewirtschaftung 

Nieper Altrheinrinne / 
Niederungsbereich 
Achterathsheidegraben 
(Stadtgebiet Moers) 

landwirtschaftliche Extensivierung, 
Ausdehnung der Grünlandnutzung, 
Streuobstwiesen, Feldgehölze, Feld-
raine, Hecken, Einzelbäume, 
Baumgruppen, Baumreihen 
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7. ZUSAMMENFASSUNG 

Die Anstrengungen, die natürlichen Lebens-
grundlagen zu sichern, haben in den 
letzten Jahren ihre Prägespuren hinter-
lassen. So sind bei der städtebaulichen 
Planung Eingriffe in Natur und Landschaft 
sind zu vermeiden bzw. zu minimieren und 
gegebenenfalls zu kompensieren. Vor-
haben sind auf ihre Umweltverträglichkeit 
zu überprüfen. Der Umweltbericht wurde 
Bestandteil des Bauleitplanverfahrens. 

Mit der Vielzahl der Absichten und Ziele 
wird aber auch eine Konkurrenzsituation 
geschaffen. Diese äußert sich am deut-
lichsten in der intensiven Nachfrage nach 
Flächen, um die verschiedenen Vorgaben 
bedienen zu können. 

Nachdem die Sicherung und Bewahrung 
einzelner Flächen in ihren natürlichen und 
landschaftlichen Eigenarten weitgehend 
erfüllt ist, müssen weitergehende Ziele 
verfolgt werden.  

Die Schaffung des Biotopverbundes rückt 
nunmehr in den Mittelpunkt der natur-

Abb. 9 

Eignungsräume 
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schutzrechtlichen und landschaftsplaneri-
schen Aufgaben. Im Zusammenhang mit 
dem Biotopverbund steht als weiteres Ziel, 
die vielfältige Flächennachfrage mit Hilfe 
eines Konzeptes zu ordnen. 

Die Gemeinden werden bei der Um-
setzung gefordert sein und ihnen sind die 
passenden Werkzeuge an die Hand zu 
geben. Für die Realisierung des Biotop-
verbundes sind jedoch keine völlig neuen 
Instrumente zu schaffen, sondern bereits 
vorhandene können genutzt werden: 

� Landschaftspläne mit ihren 
Festsetzungen (Landschafts- und 
Naturschutzgebiete) 

� Flächennutzungspläne mit der 
Darstellung vorhandener und geplanter 
Waldflächen oder Flächen für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft 

� Flächen aus Öko-Pools und Öko-
Konten 

� Darstellungen aus Freiflächen- und 
Biotopmanagementplänen 

Diese Planwerke bieten die räumlich-fach-
lichen Voraussetzungen, um einzelne 
Flächen in den Kontext naturschützender 
und landschaftspflegerischer Ziele ein-
ordnen zu können. 

Bei frühzeitiger Beschäftigung mit dem 
Thema können Kopplungsüberlegungen 
angestellt sowie Synergien erkannt und 
auch genutzt werden. 

Das Kompensationskonzept Neukirchen-
Vluyns ist somit ein gesamtstädtisches / -
räumliches Leitbild, dessen Umsetzung als 
langfristige Maßnahme angelegt ist. Es 
dient nicht nur den Zielen von Naturschutz 
und Landschaftpflege, sondern ist ein 
nachhaltiges Instrument der Stadt-
entwicklungsplanung. Der Beitrag besteht 
darin, städtebauliche Verfahren zu be-
schleunigen, indem sich durch die Bevor-
ratung kurzfristig Flächen aktivieren 
lassen. 

Ein weiteres wesentliches Merkmal ist die 
Langfristigkeit. Dadurch lassen sich 
Zwangssituationen umgehen, kurzfristig 
Kompensationsflächen finden und gestal-
ten zu müssen und damit Konflikte mit der 
Landwirtschaft zu provozieren. 

Insgesamt stellt sich das Kompensations-
konzept als vielfältiger Unterstützungs-
kanon unterschiedlicher Ziele der Stadt-
entwicklung dar. Das Denken über die 
Gemeindegrenzen hinaus sichert, daß 
lokale Biotope zu einem landesweiten 
Netz geknüpft werden. 
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